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Aufgrund des § 53 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen im Lande Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW S. 474), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 15. Mai 2013 (GV. NRW. S. 272), in Verbindung mit § 4 Abs. 2 der 
Satzung der Studierendenschaft der Fachhochschule Köln vom 30. Januar 2008 (Amtliche 
Mitteilung 10/2008), zuletzt geändert durch Satzung vom 25. Mai 2012, hat die Studieren-
denschaft der Fachhochschule Köln die folgende Ordnung erlassen: 

 



 
 

Artikel I 
 

Die Geschäftsordnung des Studierendenparlaments der Fachhochschule Köln vom 20. Juni 
2008 (Amtliche Mitteilung 32/2008), zuletzt geändert durch Ordnung vom 25. Mai 2012 
(Amtliche Mitteilung  08/2012) wird wie folgt geändert: 
 
1. Im Inhaltsverzeichnis wird hinter der Angabe  „§12“ eingefügt „Bescheinigungen“ und  
ein neuer „§ 13“ mit der Angabe „Schlussbestimmungen“ angefügt. 
 
 
2. In § 2 Abs. 4  wird der Wortlaut des bisherigen Satzes 4 gestrichen und durch den fol-
genden Wortlaut ersetzt: 

 
„Als entschuldigt gelten diejenigen Mitglieder des Studierendenparlamentes, 
die sich bis zwei Tage vor der Sitzung (22 Uhr) abmelden oder auf Grund von 
Krankheit oder einem besonderen Grund, dessen Anerkennung im Ermessen 
des Präsidiums liegt, nicht an der Sitzung teilnehmen können.“ 

          
3.   In § 12 erhält die Überschrift die Bezeichnung „Bescheinigungen“ und in Absatz 2 wird 
die Angabe „24 Uhr“ durch die Angabe „22 Uhr“ ersetzt.   

 
 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. März 2013 in Kraft. Sie wird in den amtlichen Mittei-
lungen der Fachhochschule Köln veröffentlicht. 
 
Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Studierendenparlaments vom 9. Januar 2013. 
 
 
Köln, den 8. Juli 2013                Der Präsident des Studierendenparlaments 
                          der Fachhochschule Köln  
                
 
                           (Michael von Kannen)                                                          
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